
Anmerkung: Im vereinfachten Verfahren (§ 13 BauGB) und bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung 
(beschleunigtes Verfahren, § 13a BauGB) kann von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden abgesehen werden, zudem wird von einer Umweltprüfung und einem Umweltbericht abgesehen.

Frühzeitige Beteiligung der 
Behörden 

(§ 4 Abs. 1 BauGB) 

Aufstellungsbeschluss

Abwägung der eingegangenen 
Stellungnahmen 
(§ 1 Abs. 7 BauGB) 

Keine Änderung des 
Planentwurfs 

Änderung des Planentwurfs 

Erneute Beteiligungen 
(§ 4a Abs. 3 BauGB) 

Satzungsbeschluss 
(§ 10 Abs. 1 BauGB)

Abwägung / Erstellung Entwurf 
(Plan, Textteil und 

Begründung/Umweltbericht)  

Frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit 

(§ 3 Abs. 1 BauGB) 

Beteiligung der Behörden 
(§ 4 Abs. 2 BauGB) 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) 

Auslegungsbeschluss

Erarbeitung Vorentwurf
Ziele und Zwecke der Planung

Bekanntmachung und 
Inkrafttreten

(§ 10 Abs. 3 BauGB)

Regelverfahren
Bebauungsplan


